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Zugleich mit der Einführung von Arbeitslo-
sengeld II und Sozialgeld als Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende und ihre Familien-
angehörigen wurde zum 1. Januar 2005
der Kinderzuschlag als eine neue Sozialleis-
tung für bedürftige Familien eingeführt. Ziel
war es, Eltern zu unterstützen, die zwar über
ausreichendes Einkommen für den eigenen
Bedarf verfügen, allein wegen der zusätzli-
chen Aufwendungen für ihr(e) Kind(er) aber
dennoch auf Arbeitslosengeld II bzw. Sozial-
geld angewiesen wären. Die Bundesregie-
rung erwartete sich damals von der Maß-
nahme, 150 000 Kinder und ihre Eltern dem
Armutsrisiko zu entziehen (vgl. Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 2004a). Bis einschließlich
31. Dezember 2007 wurden insgesamt
994 000 Anträge auf Kinderzuschlag ge-
stellt, von denen nur 122 000 bewilligt wur-
den (vgl. Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend 2008, 9), mehr
als 87% der Anträge wurden also negativ
beschieden. Der häufigste Grund für 
eine Ablehnung war die Unterschreitung 
der Mindesteinkommensgrenze (vgl. Deut-
scher Bundestag 2007, 7). Die Ausgaben
für den Kinderzuschlag beliefen sich auf
103,5 Mill. € (2005), 138,6 Mill. € (2006) und
108,8 Mill. € (2007), wobei im Jahr 2007
in 36 000 Haushalten 100 000 Kinder ge-
fördert wurden (vgl. Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend 2008, 10). Wenn sich die Erwartun-
gen aus dem Gesetzentwurf, dass nach 
der Neuregelung 120 000 Kinder und
50 000 Familien zusätzlich vom Kinderzu-
schlag erreicht werden (vgl. Deutscher Bun-
destag 2008a, 1), erfüllen, bedeutet das
mehr als eine Verdoppelung des bisherigen
Niveaus. 

Bisherige Regelung

Im Jahr 2006 wurden die alten Regelun-
gen in einem Aufsatz vorgestellt und kom-

mentiert (vgl. Meister 2006, 12–20). Die
Kernpunkte sollen noch einmal genannt
werden: 

Der Kinderzuschlag beträgt für jedes zu
berücksichtigende Kind bis zu 140 € mo-
natlich, im Falle mehrerer Kinder wird vom
»Gesamtkinderzuschlag« als Summe der
einzelnen Kinderzuschläge gesprochen.
Um Kinderzuschlag zu erhalten, muss
das Einkommen der Eltern bestimmte An-
forderungen erfüllen. So gibt es eine Min-
dest- und eine Höchsteinkommensgren-
ze, und auch wenn diese eingehalten
werden, kann es durchaus passieren,
dass kein Anspruch auf Kinderzuschlag
besteht. Denn als zusätzliche Bedingung
wird verlangt, dass durch die Zahlung des
Kinderzuschlags Hilfebedürftigkeit nach
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(Regelungen zur Grundsicherung für Er-
werbsfähige, insbesondere Arbeitslosen-
geld II) vermieden wird. Das heißt, dass
weder zusätzlich »aufstockendes« Ar-
beitslosengeld II bezogen werden kann,
noch ist der Bezug von Kinderzuschlag
möglich, wenn zwar die Höchsteinkom-
mensgrenze für den Kinderzuschlag ein-
gehalten wird, gleichzeitig aber das Ein-
kommen für einen Anspruch auf Grund-
sicherungsleistungen zu hoch ist. Das
Mindest- bzw. Höchsteinkommen wird
hierbei im Sinne des »zu berücksichtigen-
den Einkommens« (SGB II, § 11) unter
Beachtung der Freibeträge bei Erwerbs-
tätigkeit (SGB II, § 30) berechnet. Dem-
nach sind vom Bruttoverdienst zunächst
die entrichteten Steuern und Sozialbei-
träge abzusetzen, vom Rest ist ferner ab-
zuziehen:

– ein Grundfreibetrag von 100 € mo-
natlich,

– für den Teil des Bruttomonatseinkom-
mens, das 100 € übersteigt und nicht
mehr als 800 € beträgt, 20%,

aber jetzt noch größerer Einkommensverlust an der 
oberen Einkommensgrenze 

Wolfgang Meister

Der neue Kinderzuschlag: Einige Verbesserungen –

Am 1. Oktober 2008 trat das »Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes« in Kraft (vgl.

Bundesgesetzblatt 2008, 1854). Inhalt ist die Verbesserung des Kinderzuschlags. Die Bundesre-

gierung erhofft sich, dass durch die Neugestaltung mehr als doppelt so viele Kinder und Familien

erreicht werden wie bisher. In diesem Beitrag werden die Regelungen für den Bezug dieser Sozi-

alleistung beschrieben und kommentiert sowie die Auswirkungen auf das Nettoeinkommen für ei-

nige Familientypen in Abhängigkeit vom Bruttolohn untersucht. 
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– für den Teil des Bruttomonatseinkommens, das 800 €
übersteigt und nicht mehr als 1 200 € (für Kinderlose)
bzw. 1 500 € (Hilfebedürftige mit mindestens einem Kind)
beträgt, 10%.

Die Ermittlung des Bedarfs der Eltern (bzw. des Elternteils),
die für die Festlegung der Einkommensgrenzen nötig ist,
erfordert eine Aufteilung der Wohn- und Heizkosten auf die
einzelnen Familienmitglieder, was mit Hilfe von Anteilen ge-
schieht, die aus dem Existenzminimumbericht der Bundes-
regierung errechnet werden (§6a, Bundeskindergeldgesetz).
Damit die Eltern (bzw. der Elternteil) den eigenen Lebens-
unterhalt aus dem Einkommen bestreiten können (kann),
muss dieses mindestens so groß sein – so ist die Grenze
im Kindergeldgesetz definiert – wie die Summe aus Regel-
leistung(en) des Arbeitslosengelds II einschließlich Mehrbe-
darfs (z.B. für Alleinerziehende mit kleinen Kindern) und den
anteiligen Kosten für Unterkunft und Heizung. Miet- und Heiz-
kosten werden dabei in Höhe der tatsächlichen Aufwendun-
gen angesetzt, sofern sie angemessen sind. Kein Anspruch
auf Kinderzuschlag besteht, wenn das Einkommen der El-
tern größer ist als die Summe aus Mindesteinkommen und
ungemindertem Kinderzuschlag für alle Kinder (= Höchst-
einkommen), weil dann das Elterneinkommen den gesam-
ten Familienbedarf einschließlich des Kinderbedarfs deckt
(vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend 2004b, 5 und Bundeskindergeldgesetz, § 6a).

Wie bei vielen Transferleistungen üblich, wird mit steigen-
der Einkommenshöhe auch der Kinderzuschlag vermindert.
Übertrifft das »bereinigte Einkommen« das Mindesteinkom-
men, so wird der Kinderzuschlag (oder Gesamtkinderzu-
schlag) gekürzt. Für jede 10 €, um die das Mindesteinkom-
men übertroffen wird, wird die Transferleistung um 7 € 
gekürzt. 

Anders als für Empfänger von Arbeitslosengeld II ist es für
Empfänger von Kinderzuschlag möglich, zusätzlich Wohn-
geld zu beziehen, in den allermeisten Fällen haben Haushal-
te mit Anspruch auf Kinderzuschlag auch Anspruch auf
Wohngeld. 

Mehrere Schwachpunkte der alten Regelungen zum Kinder-
zuschlag wurden identifiziert (vgl. Meister 2006, 19, siehe
auch Deutscher Bundestag 2007, 13):

– Sowohl die Untergrenze als auch die Obergrenze für das
Einkommen führen zu sprunghaften Einkommens-
verläufen. 

– Das kumulative Zusammentreffen der einkommensab-
hängigen Transferkürzungen beim Kinderzuschlag einer-
seits und beim Wohngeld andererseits führen zu Grenz-
belastungen von überwiegend über 100%.

– Die Wirkung des Kinderzuschlags ist vom Alter des Kin-
des abhängig.

– Die Wirkung des Kinderzuschlags ist davon abhängig, ob
das Kind (bzw. die Kinder) von nur einem oder von bei-
den Elternteilen aufgezogen wird (werden).

Neuregelung 

Im Koalitionsvertrag vom November 2005 hatten sich die Par-
teien der Bundesregierung schon auf eine Weiterentwicklung
des Kinderzuschlags verständigt. Konkrete Vorschläge für ei-
ne Reform kamen beispielsweise vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund (2007, 6 f.) und zuletzt vom Bundesfamilienmi-
nisterium (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend 2008, 17 ff.). Die Bundesregierung legte im Frühjahr
einen Gesetzentwurf vor, im Juni stimmte der Bundestag zu,
und seit 1. Oktober sind die Neuregelungen in Kraft.

Wesentliche Änderungen sind eine Neugestaltung der Min-
desteinkommensgrenze und eine Verringerung der Trans-
ferentzugsrate. Konkret wird nun als Mindesteinkommen ein
(Brutto-)Einkommen von 600 € (Alleinerziehende) bzw. 900 €
(Elternpaare) monatlich gefordert. Die Kürzung des Kinder-
zuschlags beträgt nun bei Überschreitung des »maßge-
benden Betrags« (= Bedarf der Eltern, s.o.) je volle 10 € nur
noch 5 € statt vorher 7 €. 

Berechnungsmethode für das 
Haushaltseinkommen

Welche Haushalte von Familien mit Kindern profitieren nun von
diesen Verbesserungen, und wie viel macht das aus? Um die-
ser Frage nachzugehen, wurden für eine Reihe von Haushalts-
typen Modellrechnungen durchgeführt. Der zeitliche Bezugs-
punkt der Rechenergebnisse ist das vierte Quartal 2008. Um
die Arbeits- und Transfereinkommen bestimmen zu können,
müssen zunächst einige allgemeine Festlegungen und Annah-
men getroffen werden. Diese sind insbesondere:

– In jedem Haushalt gibt es einen Erwerbstätigen, der eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausübt; außer
Kindergeld und gegebenenfalls Wohngeld und Kinderzu-
schlag hat der Haushalt keine weiteren Einnahmen.

– Alleinerziehende Eltern haben Anspruch auf Mehrbedarf
beim Lebensunterhalt im Rahmen der Grundsicherung1,
ein sonstiger Anspruch auf Mehrbedarf (als werdende
Mutter, wegen Behinderung oder wegen einer medizi-
nisch notwendigen kostenaufwendigen Ernährung) be-
steht nicht.

– Das Alter des Kindes bzw. der Kinder wird von Fall zu
Fall gewählt, um den unterschiedlichen altersabhängigen
Bestimmungen nach dem Wohngeldrecht und der Grund-
sicherung für Erwerbsfähige gerecht zu werden; für Kin-

1 In Höhe von 36% der Regelleistung, vgl. § 21 SGB II.
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der ab 15 Jahren ist unterstellt, dass sie noch zur Schu-
le gehen. 

– Die Steuerabzüge vom Lohn erfolgen für Ehepaare nach
Lohnsteuerklasse III, für Alleinerziehende nach Lohnsteu-
erklasse II; außerdem werden Kinderfreibeträge nach der
Anzahl der Kinder berücksichtigt und Kirchensteuer ent-
sprechend dem bayerischen Kirchensteuersatz (8%) 
abgeführt.

– Die Beiträge zur Sozialversicherung richten sich nach den
gegenwärtigen Beitragssätzen in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (Arbeitnehmeranteil 9,95%), der sozialen
Pflegeversicherung (0,975%), der Arbeitslosenversicherung
(1,65%) und dem durchschnittlichen Satz in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (7,93% im Oktober 2008).

– Die Haushalte haben jeweils typische Aufwendungen für
Wohn- und Heizbedarf. Als Referenzgröße werden hier
die durchschnittlichen Ausgaben für Kaltmiete und für
Heizkosten von Sozialhilfeempfängerhaushalten ange-
setzt, wie sie im dritten Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung genannt sind.2

– Die Kaltmiete liegt jeweils unter den örtlichen Höchstbe-
trägen nach den Wohngeldtabellen.3 Das Wohngeld wird
nach den derzeit geltenden Bestimmungen errechnet.
Das Vorziehen der Wohngelderhöhung vom Januar 2009
auf den Oktober 2008 in Form einer Einmalzahlung4 wird
in den Berechnungen nicht berücksichtigt. 

Die Berechnungen zielen auf das Monatseinkommen ab,
das Bruttoarbeitseinkommen wird jeweils mit einer Schritt-
weite von 50 € dargestellt.

Rechenergebnisse für unterschiedliche 
Haushaltstypen

Da der Kinderzuschlag grundsätzlich als Alternative zur Ab-
hängigkeit von Leistungen der Grundsicherung nach dem
SGB II gedacht ist, wird bei den Berechnungen das Haus-
haltseinkommen mit Kinderzuschlag verglichen mit dem
Haushaltseinkommen bei Bezug von Grundsicherungsleis-
tungen (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld). Zusätzlich wird
noch ein Vergleich mit den bis September 2008 geltenden
Regelungen zum Kinderzuschlag angestellt. Einen ersten
Überblick über die einzelnen monatlichen kinderbezoge-
nen bzw. haushaltsrelevanten Transferleistungen im Rah-
men der Grundsicherung bzw. des Kinderzuschlags gibt die
Übersicht. 

Für die Aufteilung der Kosten für Unterkunft und Heizung auf
Eltern und Kinder eines Haushalts sind hierbei die Anteile
aus dem sechsten Existenzminimumbericht der Bundesre-
gierung entnommen. Aus der Übersicht wird deutlich, dass
die Regelleistung für Kinder deutlich höher ist als der Kin-
dergeldbetrag und darüber hinaus noch altersabhängig ist.
Zu errechnen ist auch, dass der Kinderzuschlag für Famili-
en dann wirkungsvoller ist, wenn die Miete und/oder die
Heizkosten niedrig sind. Belaufen sich z.B. diese Aufwen-
dungen im Haushalt eines Ehepaares mit einem achtjähri-
gen Kind auf 445 € monatlich, so ergibt die Gegenüberstel-
lung im Falle der Grundsicherung 285,76 € (16,80% von
445 € sind 74,76 €, hinzu kommen 211 € an Grundbedarf
für das Kind) an Transfers, im Falle des ungekürzten Kin-
derzuschlages sind es hingegen 294 €, also erhält diese Fa-

2 Vgl. Deutscher Bundestag (2008b, 202). Die dort zum Stand Januar 2008
ausgewiesenen Werte wurden bis zum Stand September 2008 fortge-
schrieben mit der Preisentwicklung von Wohnungsmieten bzw. von Strom,
Gas und anderen Brennstoffen aus der Verbraucherpreisstatistik (Statis-
tisches Bundesamt 2008, 21 und 23). 

3 Nach der ortsüblichen Miethöhe werden im Wohngeldgesetz die Gemein-
den in sechs Stufen eingeteilt, außerdem ist die zuschussfähige Miete da-
von abhängig, wann der Wohnraum bezugsfertig wurde.

4 Vgl. Bundesregierung (2008). Auch wenn die Zahlung de facto für das vier-
te Vierteljahr 2008 gelten soll, so wird sie doch erst im Jahr 2009 erfol-
gen. Zudem sind noch nicht alle Details bekannt und darüber hinaus eine
Zustimmung des Bundesrats nötig.

 

Übersicht 
Transferzahlungen für Kinder 
Gegenüberstellung Grundsicherung und Kinderzuschlag 

 Grundsicherung Kinderzuschlag 

Regelleistung pro Kind monatlich (einschließlich Kindergeld, in )   

Kind unter 14 Jahren (Sozialgeld) 211  

Kind mit 14 bis 24 Jahren (Sozialgeld bzw. Arbeitslosengeld II) 281  

Kindergeld pro Kind monatlich (in ) 154
a)
  

wird mit der Regelleistung verrechnet 

154
a)
 

Kinderzuschlag pro Kind monatlich (in )  bis zu 140 

Kosten für Unterkunft und Heizung (Anteil an den gesamten Kosten für Unterkunft und Heizung in %)  

Alleinstehend mit 1 Kind 24,47  

Alleinstehend mit 2 Kindern 39,32  

Ehepaar mit 1 Kind 16,80  

Ehepaar mit 2 Kindern 28,77  

Ehepaar mit 3 Kindern 37,73  

Wohngeld kein Anspruch individuell 
a)
 Für die ersten drei Kinder, für das vierte und jedes weitere Kind 179 . 

Quelle: Zusammenstellung des ifo Instituts. 
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milie schon ohne Wohngeld eine Einkommensaufbesserung
um 8,24 €. Beträgt die Warmmiete aber 602 €, dann ergibt
sich folgendes Bild: 312,14 € für die Grundsicherung (211 €
Regelleistung plus 101,14 € Anteil des Kindes an der Warm-
miete) stehen 294 € für den Kinderzuschlag gegenüber, al-
so 18,14 € weniger. Ohne Wohngeld wäre die Familie also
weiterhin auf die Grundsicherung mit Arbeitslosengeld II und
Sozialgeld angewiesen (die durchschnittliche Warmmiete für
diesen Haushaltstyp liegt übrigens mit 524 € genau in der
Mitte dieser Spanne). Allerdings ist bei niedrigerer Miete auch
der Wohngeldanspruch geringer, was dann im Gesamter-
gebnis die Unterschiede verringert (siehe unten). 

Was man nicht auf den ersten Blick erkennen kann, ist die
Tatsache, dass – gleiche Zahl an Kindern vorausgesetzt –
der maximale Einkommenszuwachs bei Alleinstehenden ge-
ringer als bei Ehepaaren ist. Das liegt darin begründet, dass
Haushalte von Alleinerziehenden in der Grundsicherung im-
plizit einen höheren Transfer für das Kind bzw. die Kinder
erhalten als Ehepaare. Zur Verdeutlichung sollen folgende
Beispiele dienen: Bei Haushalten mit einem Kind unter
14 Jahren und durchschnittlichen Miet- und Heizaufwen-
dungen (das sind bei Alleinerziehenden 451 €, beim Ehe-
paar 524 €) beträgt der Grundsicherungstransfer für das
Kind bei Alleinstehenden 321,36 € (211 € Sozialgeld plus
24,47% von 451 €, also 110,36 €), während es beim Ehe-
paar mit 299,03 € (211 € Sozialgeld plus 16,80% von 524 €,
also 88,03 €) gut 20 € weniger sind. Für Haushalte mit zwei
Kindern unter 14 Jahren ist das Ergebnis so: Bei Alleiner-
ziehenden beläuft sich die Grundsicherungsleistung für die
Kinder auf 628,04 € (2*211 € plus 39,32% von 524 €, also
206,04 €), bei Ehepaaren auf 589,73 € (2*211 € plus 28,77%
von 583 €, also 167,73 €), somit auch wieder je Kind rund
20 € weniger. 

Die Absenkung des erforderlichen Mindesteinkommens hat
zur Folge, dass Anspruch auf Kinderzuschlag nun zum Teil
schon bei einem spürbar niedrigeren Bruttoeinkommen ein-
tritt als zuvor. Zum Beispiel konnten Ehepaare mit zwei Kin-
dern (bis 14 Jahren) vorher erst mit einem Einkommen von
monatlich 1 750 € brutto den Schwellenwert überspringen,
während nun bereits 1 500 € brutto ausreichen (vgl. Abb. 4.1
oben, im Anhang). Bei Alleinerziehenden mit zwei Kindern
(unter zwölf Jahren) ist es noch deutlicher: Ein Bruttomonats-
einkommen von 1 150 € reicht nun aus, um von der Grund-
sicherung unabhängig zu sein, bis September wären 1 550 €
nötig gewesen (vgl. Abb. 2.1 oben). Das Haushaltseinkom-
men erhöht sich hierdurch monatlich immerhin um rund 130 €
(oder gut 61⁄2%) bei Ehepaaren mit zwei Kindern unter 14 Jah-
ren und 1 700 € Bruttolohn bzw. um mehr als 90 € (oder
knapp 51⁄2%) bei Alleinerziehenden mit zwei Kindern unter
zwölf Jahren und einem Bruttoarbeitsverdienst von 1 500 €
(vgl. Abb. 2.1 unten und 4.1 unten). Allerdings können Ein-
Kind-Familien von der reduzierten Mindesteinkommensgren-
ze kaum profitieren (vgl. Abb. 1 und 3). 

Durch die verminderte Kürzung der Leistung bei Überschrei-
ten des maßgebenden Einkommens gibt es nun in der Re-
gel auch mit steigendem Bruttoeinkommen ein kontinuierlich
wachsendes Nettoeinkommen. Zu konstatieren ist freilich,
dass Alleinerziehende insgesamt eine höhere Grenzbelas-
tung zu tragen haben als Ehepaare (siehe z.B. den Anstieg
der roten Kurve in der Abb. 2.1 oben im Vergleich zur Abb. 4.1
oben), was allerdings am stärkeren Steuerabzug wegen der
Lohnsteuerklasse (Splittingvorteil der Ehepaare) und nicht an
den Bestimmungen des Kinderzuschlags liegt. Der geringe-
re Transferentzug macht sich natürlich bei allen Familienty-
pen bemerkbar, der maximale Zugewinn durch diese Kom-
ponente gegenüber dem alten Kinderzuschlag kann 20%
des (Gesamt-)Kinderzuschlags betragen, also pro Kind 28 €
monatlich.5 So kann das Ehepaar mit drei Kindern unter
14 Jahren und einem Bruttolohn von 2 350 € jetzt 82 € mehr
an Kinderzuschlag erhalten als zuvor (vgl. Abb. 5 unten).

Im Gegensatz zur unteren Einkommensgrenze wurde durch
die Neuregelung die obere nicht korrigiert. Die meisten ein-
kommensabhängigen Sozialleistungen werden mit steigen-
dem Einkommen kontinuierlich vermindert, bis sie (nahezu)
ganz abgebaut sind – beim Wohngeld und bei der Ausbil-
dungsförderung gibt es z.B. eine Bagatellgrenze von 10 €
monatlich.6 Demgegenüber ist beim Kinderzuschlag ein
Höchsteinkommen festgelegt worden, wer dieses übertrifft,
geht vollkommen leer aus. Die Einkommenshöchstgrenze
ist festgesetzt als Summe aus elterlichem Bedarf und dem
Gesamtkinderzuschlag. Da bei diesem Grenzwert aber im-
mer noch Anspruch auf den halben (Gesamt-)Kinderzuschlag
besteht, heißt das, dass bei Überschreiten des Betrages das
Nettoeinkommen abrupt sinkt.7 Implizit bewirkt die Absen-
kung der Transferentzugsrate im Rahmen der Neuregelung
hier sogar eine spürbare Verschlechterung. Denn bisher
belief sich der Restanspruch bei Erreichen der Höchstein-
kommensgrenze nur auf 30% des Kinderzuschlags, weil die
Minderungsrate auf 70% festgesetzt war. Damit ist der Um-
kippeffekt bei dieser Einkommensschwelle noch viel größer
geworden. Das Beispiel eines Ehepaares mit zwei Kindern
unter 14 Jahren soll die Größenordnung dieses Problems
verdeutlichen: Führt ein sozialversicherungspflichtiges Brut-
tomonatseinkommen von 2 100 € unter Berücksichtigung
der gesetzlichen Lohnabzüge sowie der Transfers Kinder-
geld, Wohngeld und Kinderzuschlag zu einem verfügbaren
Haushaltseinkommen von 2 178,06 €, so sind es bei 2 150 €

5 Nach der alten Regelung wurde bei Erreichen des Höchsteinkommens
der (Gesamt-)Kinderzuschlag um 70% gekürzt, jetzt sind es noch 50%. 

6 Vgl. Wohngeldgesetz, Anlage 3 bis 7 und Bundesausbildungsförderungs-
gesetz, § 51.

7 Für ein Kind beträgt der Kinderzuschlag maximal 140 €, die Höchsteinkom-
mensgrenze ist also um 140 € größer als das maßgebliche Einkommen. Je
volle 10 €, die das zu berücksichtigende Einkommen das maßgebliche Ein-
kommen übertrifft, vermindert sich der Kinderzuschlag um 5 €. Wird also das
maßgebliche Einkommen um exakt 140,00 € übertroffen, so beträgt die Kür-
zung 14*5 = 70 €, der Kinderzuschlag beläuft sich also noch auf 70 €. Wird
das maßgebliche Einkommen aber um 140,01 € überschritten, entfällt der
Kinderzuschlag ganz, der Familie geht mit einem Mehrverdienst von nur ei-
nem Cent somit 70 € an Nettoverdienst verloren.
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brutto nur noch 2 041,48 €, also 6,3% weniger, weil der Kin-
derzuschlag nun entfällt. Selbst wenn der Alleinverdiener
sein Einkommen von 2 100 auf 2 500 steigert – immerhin
um 19% – ist das Haushaltseinkommen netto um 4,85 €
monatlich niedriger als zuvor (vgl. Abb. 4.1 oben).

In zwei Beispielfällen – Alleinerziehende mit zwei Kindern und
Ehepaare mit zwei Kindern – wurde auch der Einfluss des
Alters der Kinder untersucht (vgl. die Unterschiede in den
Abb. 2.1 und 2.2 bzw. 4.1 und 4.2). Um den Anspruch auf
Mehrbedarf im Fall der alleinerziehenden Person zu bewah-
ren, ist in diesem Fall das Alter des älteren Kindes auf unter
16 Jahre begrenzt. Es zeigt sich, dass wie schon bei der al-
ten Regelung Eltern von Kindern ab 14 Jahren weniger vom
Kinderzuschlag profitieren können als Eltern kleinerer Kin-
der. Dies hat seine Ursache in der nach dem Alter gestaf-
felten Regelleistung des Sozialgeldes (siehe Übersicht), die
älteren Kindern einen höheren Bedarf zumisst, während die
Höhe des Kinderzuschlags (wie auch des Kindergeldes) nicht
altersabhängig ist.8

Ergänzende Berechnungen mit Miet- und Heizkosten, die
vom durchschnittlichen Wert um bis zu 30% nach unten
oder oben abweichen, ergaben für alle betrachteten Haus-
haltstypen im Großen und Ganzen die gleichen Effekte wie
in den Abbildungen dargestellt. Unterdurchschnittliche Kos-
ten für Unterkunft und Heizung führen dazu, dass der Be-
darf des Haushaltes geringer ist und dementsprechend auch
die Grundsicherungsleistung niedriger. Dies hat zur Folge,
dass der (Brutto-)Einkommensbereich, in dem der Kinder-
zuschlag greift, hin zu kleineren Einkommen verschoben
ist. Umgekehrt wird bei überdurchschnittlichen Aufwendun-
gen für die Warmmiete der Effekt auf der Einkommensska-
la nach rechts verschoben. Ein Teil der Kostendifferenz wird
durch das Wohngeld ausgeglichen. So erhält ein Ehepaar
mit zwei Kindern unter 14 Jahren und einer monatlichen Kalt-
miete von 579 € (120% des Mittelwertes) bei einem Brutto-
lohn von 1 950 € monatlich 175 € an Wohngeld, während
es bei einer Miete von 386 € (80%) und gleichem Einkom-
men nur 83 € sind. 

Fazit und Ausblick

Mit der Neufestlegung der Mindesteinkommensgrenze und
einer Verminderung des Transferentzugs sind zwei
Schwachpunkte der alten Kinderzuschlagsregelungen kor-
rigiert worden. Allerdings gab es an anderer Stelle eine
deutliche Verschlechterung: Bei Erreichen des Höchstein-

kommens sinkt nun das Haushaltseinkommen noch stär-
ker ab als zuvor. Derartige Einkommensverläufe hemmen
die Bereitschaft der Betroffenen, durch eigene Anstrengun-
gen von Sozialtransfers unabhängig zu werden. In dieser
Hinsicht ist also auch die Neuregelung des Kinderzuschla-
ges fehlerhaft konstruiert. 

Ein Kombilohnmodell, das die relevanten Sozialleistungen
zusammenführt und durch eine Grenzbelastung von knapp
über 70% auch spürbare Anreize zur Einkommenssteige-
rung setzt, hat das ifo Institut vorgelegt (vgl. Sinn et al.
2006, 6 ff.). Eckpfeiler dieses unter dem Stichwort »Aktivie-
rende Sozialhilfe« vorgestellten Konzeptes sind:

– die Zahlung von Lohnzuschüssen im Niedriglohnbereich
und eine deutlich verminderte Transferentzugsrate,

– die Bereitstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten in
den Kommunen, die ein existenzsicherndes Einkommen
gewährleisten für alle diejenigen, die keinen Arbeitsplatz
in der Privatwirtschaft finden können,

– eine Reduzierung der Regelleistungen der Grundsiche-
rung für erwerbsfähige Personen, die keine Beschäfti-
gung aufnehmen.

Im Jahr 2009 soll eine Reihe von Änderungen in Kraft tre-
ten, die sich auf das Einkommen von Familien auswirken
(können). Zu erwähnen sind insbesondere die Anhebung
des Kindergelds und des Kinderfreibetrags, die Wohngeld-
erhöhung, die Festsetzung eines einheitlichen Beitragssat-
zes zur gesetzlichen Krankenversicherung und die Absen-
kung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung. Ei-
nige dieser Maßnahmen sind bereits beschlossen, andere
befinden sich noch im Gesetzgebungsverfahren. Außerdem
wird in Kürze der siebente Existenzminimumbericht vorge-
legt werden, der graduelle Veränderungen bei der Aufteilung
des Haushaltsbedarfs auf Erwachsene und Kinder erbrin-
gen wird. Wie sich durch all dies das verfügbare Haushalts-
einkommen verändert, wird dann an dieser Stelle wieder dar-
gestellt und kommentiert.
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Anhang:
Der neue Kinderzuschlag
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